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Erläuterung, warum zu Tagesordnungspunkt 1 kein Beschluss gefasst wird  

 

Die vorgenannten Unterlagen sind von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der 

Gesellschaft unter der Geschäftsadresse Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg, zur Einsichtnahme der 

Aktionäre ausgelegt und auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse http://heidelberger-

beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung/hv-2015/ zum Download bereitgestellt. Die 

vorgenannten Unterlagen liegen auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus. Auf Verlangen 

wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen erteilt. 

 

Der Aufsichtsrat hat den ihm vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss der Heidelberger Beteiligungsholding 

AG in seiner Sitzung am 30. März 2015 gebilligt. Mit der Billigung des Jahresabschlusses ist dieser gemäß § 172 

AktG festgestellt. Es liegt damit keiner der Fälle vor, in denen die Feststellung des Jahresabschlusses gemäß § 

173 AktG ausnahmsweise in die Zuständigkeit der Hauptversammlung fällt. Gemäß § 175 Abs. 1 Satz 1 AktG hat 

der Vorstand die Hauptversammlung zur Entgegennahme des festgestellten Jahresabschlusses und des 

Lageberichts einzuberufen. Es findet daher keine Beschlussfassung über den Jahresabschluss statt. Auch die 

weiteren unter diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen sind der Hauptversammlung vorzulegen, 

ohne dass es einer Beschlussfassung der Hauptversammlung bedarf. 


